
Jubiläumsordnung  

Posaunendienst in der EKBO 
beschlossen vom Konventsrat des Posaunendienstes  

in der Evangelischen Kirche  

Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz  

in der Sitzung am 09.09.2022 
 

Chorjubiläen 

1. Mitgliedschöre können auf Wunsch zu runden Chorjubiläen mit einer Urkunde des 

EPiD geehrt werden. 

2. Die Überreichung der Urkunde erfolgt in der Regel im Rahmen einer 

Jubiläumsveranstaltung (Gottesdienst, Konzert) durch eine*n Mitarbeiter*in des 

Posaunendienstes.  

 

Einzeljubiläen 

1. Mit dem Eintritt in den Posaunenchor kann Anfänger*innen z. B. bei der ersten 

offiziellen Möglichkeit ein bronzenes Bläserzeichen verliehen werden. Dies geschieht 

ausschließlich in der Verantwortung der Chöre. 

Die Bläserzeichen können beim Online-Shop des Posaunenwerks Westfalen auf eigene 

Rechnung erworben werden. 

2. Nach 10 Jahren Bläserdienst in einem Posaunenchor kann das silberne Bläserzeichen 

des EPiD mit Urkunde durch eine*n Mitarbeiter*in des Posaunendienstes verliehen 

werden. 

3. Nach 25 Jahren Bläserdienst in einem Posaunenchor kann das goldene 

Bläserzeichen des EPiD mit Urkunde durch eine*n Mitarbeiter*in des Posaunendienstes 

verliehen werden. 

4. Nach 50 Jahren Bläserdienst in einem Posaunenchor kann das Ehrenzeichen des 

Posaunendienstes in der EKBO mit Urkunde durch eine*n Mitarbeiter*in des 

Posaunendienstes verliehen werden. 

5. Für Bläserjubiläen ab 60 Jahren kann eine Ehrenurkunde des EPiD durch eine*n 

Mitarbeiter*in des Posaunendienstes verliehen werden. 

6. Für 25 Jahre Dienst als Posaunenchorleiter*in kann eine Ehrenurkunde des 

Posaunendienstes in der EKBO durch eine*n Mitarbeiter*in des Posaunendienstes 

verliehen werden. 

7. Als Dank und Anerkennung für mindestens 30 Jahre Dienst als Posaunenchorleiter*in 

und/oder besondere Verdienste kann die Bach-Urkunde des EPiD durch eine*n 

Mitarbeiter*in des Posaunendienstes verliehen werden. 

 

Es wird darum gebeten, zur Terminabstimmung und Vorbereitung der Urkunden 

frühzeitig Kontakt zum zuständigen Landesposaunenwart oder zur Geschäftsstelle 

aufzunehmen! 

 


